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Motion Müller Leo.
Verzicht
auf unverhältnismässige Auflagen
im Hinblick auf die Umsetzung
der Energiestrategie 2050

Motion Müller Leo.
Veiller à ne pas compliquer
la mise en oeuvre
de la Stratégie énergétique 2050

Nationalrat/Conseil national 16.06.16
Ständerat/Conseil des Etats 15.03.17

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, erste Vizepräsidentin): Sie
haben einen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten.
Die Kommission beantragt mit 8 zu 1 Stimmen bei 2 Enthal-
tungen, die Motion anzunehmen. Der Bundesrat beantragt
die Ablehnung der Motion.

Luginbühl Werner (BD, BE), für die Kommission: Der Mo-
tionär will den Bundesrat beauftragen, beim Erlass von ge-
setzlichen Bestimmungen im Energie- und Umweltschutzbe-
reich nicht dauernd höhere Anforderungen an die Nutzung
von Alternativenergien zu stellen und die Kantone aufzufor-
dern, dies auch nicht zu tun.
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion. Der Na-
tionalrat stimmte ihr am 16. Juni 2016 mit 118 zu 68 Stimmen
zu. Die Kommission beantragt Ihnen mit 8 zu 1 Stimmen bei
2 Enthaltungen, die Motion anzunehmen, und zwar aus fol-
gendem Grund: Der Motionär unterlegt seine Forderung mit
konkreten Beispielen. Für die Kommission ist klar, dass für ei-
ne Beurteilung des Begehrens der Motionstext massgebend
ist.
Entgegen dem schlussendlich deutlichen Antrag, stiess der
Vorstoss in der Kommission nicht nur auf Begeisterung. Ein
Teil der Kommission hat Mühe mit der sehr allgemein gefas-
sten Forderung und der etwas deklamatorischen Form. Ent-
sprechend wurde die Wirksamkeit eines solchen Vorstosses
bezweifelt. Letztendlich dürfte man eigentlich erwarten, dass
auch der Bundesrat an einer Umsetzung der Energiestra-
tegie 2050 ohne unverhältnismässige Auflagen interessiert
sein muss und das Nötige unternimmt. Nur so kann die Um-
setzung schlussendlich auch gelingen.
Allerdings fällt es wohl auch schwer, gegen einen Vorstoss
zu sein, der etwas fordert, was eigentlich für die meisten
selbstverständlich ist. Der letztendlich deutliche Antrag, dem
Vorstoss zuzustimmen, versteht die Kommission als Auftrag
an Bundesrat und Verwaltung, bei der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 sorgfältig und konsequent vorzugehen, das
Ziel im Auge zu behalten, darauf zu achten – und das ist ein
wichtiger Punkt –, dass koordiniert vorgegangen wird, damit
die verschiedenen Bereiche das gemeinsame Ziel auch im
Auge behalten, und alles zu unternehmen, damit die Komple-
xität reduziert wird und die entsprechenden Auflagen ange-
messen und zweckmässig ausgestaltet werden, sodass der
Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich erfolgen kann.
In diesem Sinne beantragt Ihnen die Kommission, die Motion
anzunehmen.

Leuthard Doris, Bundespräsidentin: Wie es der Kommissi-
onssprecher angedeutet hat, weiss ich nicht so recht, was
ich mit dieser Motion tun soll. Sie enthält keinen konkreten
Auftrag. Das, was sie bezüglich der Auflagen zu den Erdwär-
mesonden, den Bohrungen und der Vermessung bemängelt,
ist etwas, was wir genau so sehen, aber Sache der Kanto-
ne ist. Herr Leo Müller verlangt, dass wir die Kantone auffor-
dern müssen, irgendetwas nicht zu tun. Aber wenn die Kan-

tone zuständig sind, sind sie zuständig. Wir können das Ge-
spräch führen – gerade im Gebäudebereich tun wir das auch
regelmässig –, aber es gibt ab und zu unterschiedliche Sicht-
weisen. So ist gerade im Kanton Aargau gesetzlich vorge-
schrieben, dass man die Erdwärmesonden vermessen soll,
aber aus Gründen der geologischen Datengrundlage. Das
hat nichts zu tun mit Energie- oder Klimapolitik.
Insofern, als man sagt, man solle möglichst geringe Anfor-
derungen stellen, haben wir keine Differenz, aber wir werden
wahrscheinlich die Motion einfach so als allgemeinen Auftrag
entgegennehmen, ohne dass ich etwas tun werde.

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, erste Vizepräsidentin):
Frau Bundespräsidentin, ich gehe davon aus, dass Sie trotz-
dem am ablehnenden Antrag des Bundesrates festhalten. –
Das ist der Fall. Wir stimmen ab.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Motion ... 26 Stimmen
Dagegen ... 9 Stimmen
(1 Enthaltung)

14.4045

Motion Regazzi Fabio.
Bundesgesetz über die Fischerei.
Die Verwendung von Widerhaken
in Fliessgewässern zulassen

Motion Regazzi Fabio.
Loi fédérale sur la pêche.
Autoriser l'utilisation d'hameçons
avec ardillon dans les cours d'eau

Mozione Regazzi Fabio.
Legge federale sulla pesca.
Autorizzare l'uso dell'ardiglione
anche nei corsi d'acqua

Nationalrat/Conseil national 12.09.16
Ständerat/Conseil des Etats 15.03.17

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, erste Vizepräsidentin): Es
liegt ein schriftlicher Bericht der Kommission vor. Die Kom-
mission beantragt mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung die
Ablehnung der Motion. Der Bundesrat beantragt ebenfalls,
die Motion abzulehnen.

Hösli Werner (V, GL), für die Kommission: Die am 1. De-
zember 2014 eingereichte Motion Regazzi verlangt eine Än-
derung von Artikel 5b Absatz 4 der Verordnung zum Bundes-
gesetz über die Fischerei in dem Sinne, dass die Kantone
abweichend von Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c der Tier-
schutzverordnung auch für Fliessgewässer das Angeln mit
Widerhaken erlauben können. Gemäss den heutigen Geset-
zesbestimmungen können die Kantone solche Ausnahmebe-
stimmungen nur für Seen und Stauhaltungen erlassen.
Nationalrat Regazzi begründet seinen Vorstoss wie folgt:
1. Dass das Fischen mit Widerhaken in Seen und Stauhaltun-
gen, nicht aber in Fliessgewässern zugelassen werden kön-
ne, sei eine ungerechtfertigte Diskriminierung.
2. Die Einschränkung in Artikel 5b Absatz 4 der Verordnung
berücksichtige die Besonderheiten der Kantone nicht, welche
gerade in Umgebung, Art, Zahl und Morphologie der Gewäs-
ser sehr unterschiedlich seien.
3. Die traditionelle Fischerei in den oberen Tälern des
Tessins, z. B. die "montura ticinese", also die Fischerei mit
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natürlichen, aber toten Fischködern, werde wegen dieses Wi-
derhakenverbots in Fliessgewässern verschwinden.
Die Mehrheit des Nationalrates ist den Argumenten des Mo-
tionärs gefolgt und hat den Vorstoss an der Sitzung vom 12.
September 2016 mit 98 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen
angenommen.
Ihre UREK hat sich an der Sitzung vom 19. Januar 2017 mit
dieser Motion und der damit zusammenhängenden Proble-
matik befasst. Grundsätzlich haben wir einmal Kenntnis da-
von genommen, dass in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c der
Tierschutzverordnung ein Verbot der Fischerei mit Widerha-
ken verankert ist, welches mit der vollständigen Kompeten-
zerteilung an die Kantone, wie sie der Motionär fordert, fak-
tisch aufgehoben würde. Sodann haben wir uns über den
praktischen und tierschützerischen Sinn der unterschiedli-
chen Beurteilung der Fischerei in Seen und in Stauhaltungen
sowie der Fischerei in Fliessgewässern informieren lassen.
In Seen und Stauanlagen wird viel gezielter auf grössere und
grosse Fische geangelt, und es werden entsprechende Kö-
der angesetzt. Die Gefahr, einen gefangenen Fisch wieder
zurücksetzen zu müssen, ist somit geringer. Auch wird der
Köder in solchen Gewässern in ganz anderen Tiefen gesetzt;
ein Fisch, der angebissen hat, muss somit aus grosser Tiefe
an Land gezogen werden. Je schneller das dann geschieht,
desto grösser ist die Gefahr, dass der Fisch den Druckunter-
schied nicht oder nicht ohne Schaden zu nehmen übersteht.
In diesen Fällen wird ihm dann die Schwimmblase aus dem
Mund gedrückt, was automatisch zum Tod des Tieres führt.
Der Widerhaken hat deshalb in diesen Gewässern nebst den
Nachteilen auch zwei wichtige Vorteile: Erstens wird ein ver-
letzter Fisch sicherer gefangen und kann rascher von mög-
lichen Leiden im vorerwähnten Sinne erlöst werden. Zwei-
tens kann sich der Fisch bei Widerhaken viel weniger gut
befreien, sodass dem Fischer mehr Zeit für den Drill bleibt.
Der Drill ist die Zeit zwischen dem Beissen des Fisches und
dem endgültigen Fang. Es besteht somit nicht die unbeding-
te Notwendigkeit, einen Fisch raschestmöglich an Land oder
ins Boot zu ziehen, womit dem Fisch für den Druckausgleich
mehr Zeit bleibt. Somit verringert sich die Gefahr der tödli-
chen Schwimmblasenverletzung, was das schwierige Lösen
von Widerhaken und allenfalls damit verbundene Verletzun-
gen relativiert.
Ebenso hat sich die Kommission davon überzeugen lassen,
dass auch ohne Widerhaken der Tradition der "montura tici-
nese" gefrönt werden kann: Die toten Köder lösen sich unter
Umständen eher vom glatten Haken, aber eine Verunmögli-
chung dieser Tradition wird mit dem Widerhakenverbot nicht
herbeigeführt. Der Fisch in Fliessgewässern wird im Normal-
fall innert Sekunden und aus viel weniger Tiefe als in Seen
und Stauanlagen gefangen und kann sich allenfalls vorher
wieder befreien. Es ist nicht bestritten, dass ohne Widerha-
ken die Fangquote tendenziell tiefer liegt, doch das recht-
fertigt gemäss Bundesrat und Verwaltung in keiner Weise,
dass Fische, welche wieder zurückgesetzt werden müssen,
beim Lösen von Widerhaken teils schwer und teils tödlich
verletzt werden. Es ist auch vonseiten der Fischerei unbe-
stritten, dass die Anforderungen und die Verletzungsgefahr
des Fisches beim Lösen von Widerhaken steigen.
Zudem gilt es nicht zu vergessen, dass heute die Fischerei
oft schon im oberen Primarschulalter erlaubt ist. Wenn al-
so solche Jungfischerinnen und Jungfischer Tiere von einem
Widerhaken lösen müssen, ist auch mit Sachkundenachweis
eine Überforderung oftmals kaum zu umgehen, ohne dass
dies mit schlechter Absicht zu tun hätte. Ein Fisch ist sehr
glitschig. Je grösser die Hand ist, desto sicherer kann er fi-
xiert und von der Angel befreit werden.
Ihre UREK – mit notabene dem Präsidenten des Schweize-
rischen Fischereiverbandes und einem praktizierenden Hob-
byfischer in den eigenen Reihen – haben die Argumente des
Tierwohls um einiges mehr überzeugt als die Beweggründe
des Motionärs.
Wir beantragen Ihnen deshalb mit 10 zu 0 Stimmen bei 1
Enthaltung, die Motion abzulehnen.

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, erste Vizepräsidentin): Das
Wort hat der oberste Fischer, Herr Zanetti. (Heiterkeit)

Zanetti Roberto (S, SO): Zuerst möchte ich dem Bericht-
erstatter ganz herzlich danken. Er hat das Thema wirklich
umfassend, profund und vor allem sehr kompetent dargelegt.
Ich werde nachher Verhandlungen mit ihm aufnehmen, ob er
nicht bei uns in der Jungfischerausbildung mittun will. Er hat
dies hervorragend gemacht.

Ein paar Kolleginnen und Kollegen haben mich im Vorfeld
quasi dazu genötigt, mich auch noch zu äussern. Die Präsi-
dentin hat es erwähnt, ich bin Präsident des Schweizerischen
Fischereiverbandes. Damit bin ich nicht einfach Lobbyist der
Fischer, sondern insbesondere der Fische.

Der Fischereiverband hat seinerzeit einen Ethikkodex verab-
schiedet – dies wäre in anderen Branchen vielleicht auch an-
gezeigt. Daraus zitiere ich Ihnen einen Satz: "Bei der Aus-
übung der Fischerei verpflichtet er" – der Angler – "sich, dem
Fisch möglichst wenig Schaden zuzufügen und unnötige Lei-
den zu vermeiden." Das ist einer der ganz zentralen Sät-
ze unserer Zielsetzungen im Verband. Hier geht es um eine
Tierschutz- und nicht um eine fischereirechtliche oder fische-
reitechnische Frage. Die Bundespräsidentin hat seinerzeit im
Nationalrat gesagt, ein Zürcher oder Glarner oder Solothur-
ner Fisch empfinde genau die gleichen Schmerzen wie ein
Tessiner Fisch.

Deshalb – und auch aufgrund von Meldungen aus dem Na-
tionalrat – habe ich das Gefühl, dass die Annahme im Na-
tionalrat eher auf den Charme des Motionärs zurückzuführen
ist als auf seine inhaltliche Stringenz in der Argumentation.
So zumindest haben es mir Nationalrätinnen und Nationalrä-
te gemeldet.

Wir haben die Frage in der Geschäftsleitung des Fischerei-
verbandes eingehend diskutiert, weil ja Teile der Tessiner
Fischerinnen und Fischer einen gewissen Druck gemacht
haben. Die Geschäftsleitung hat sich einhellig gegen diese
Motion ausgesprochen. Es gab dann eine Präsidentenkonfe-
renz – das ist gewissermassen der Ständerat des Fischerei-
verbandes, in dem sich die Vertreter der Kantonalverbände
versammeln –, in der man einhellig gesagt hat: Nein, unser
Ethikkodex geht vor. Deshalb ist für mich ganz klar, dass ich
Sie bitte, gemäss der Kommission zu verfahren.

Noch eine Bemerkung: Wir haben heute Morgen sehr aus-
führlich über Verlässlichkeit, Kompromisse und Fischereh-
renworte gesprochen. Diese Regelung geht zurück auf Ver-
handlungen zwischen dem Fischereiverband, Tierschutzor-
ganisationen, den Kantonen und dem zuständigen Bundes-
amt aus dem Departement der Bundespräsidentin. Dort hat
man sich auf diese Kompromisslösung einigen können. Sie
wissen, dass ich immer, wenn es um Gewässerraumdiskus-
sionen geht, sage: Kompromisse haben mehr als nur zwei,
drei Sessionen Halbwertszeit, die müssen gelten. Hier gilt für
mich genau das Gleiche. Das ist für mich der zweite wichtige
Grund, wieso der Fischereiverband sagt: Wir halten uns an
den seinerzeitigen Kompromiss und erwarten, dass sich die
Gegenseite in den Verhandlungen zu anderen Fragen dann
ebenfalls an geschlossene Kompromisse hält.

Deshalb noch einmal: Der Antrag der Kommission ist reflek-
tiert und mit allergrösster Mehrheit beschlossen worden, oh-
ne dass ein Minderheitsantrag gestellt worden ist. Aus der
Mitte des Rates wurde ja auch keiner gestellt, sodass ich sa-
gen kann, Ende gut, alles gut. Ich danke Ihnen für das Ver-
ständnis für die Anliegen der Fischerei.

Leuthard Doris, Bundespräsidentin: Ich könnte diese
schlüpfrigen Geschichten über die Fische nie so gut darstel-
len wie der Kommissionssprecher. Ich bin schachmatt und
empfehle Ihnen, dem Antrag der Kommission zuzustimmen.
(Heiterkeit)

Präsidentin (Keller-Sutter Karin, erste Vizepräsidentin):
Kurz und schmerzlos! Ich danke Ihnen, Frau Bundespräsi-
dentin.

Abgelehnt – Rejeté
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